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ZEITGESPRÄCH

Sind die Gewinne der Post zu hoch?
Durch eine Anzeigenaktion versucht die Deutsche Bundespost gegenwärtig in der Öffentlichkeit Ver
ständnis für ihre hohen Gewinne zu wecken. Sind die Gewinne der Post überhöht? Der ehemalige Bun
despostminister, Dr. Werner Dollinger, und der gegenwärtige, Kurt Gscheidle, nehmen Stellung.

Werner Dollinger

Bedenkliche Subventionierung des Bundeshaushalts

Gewinne sind grundsätzlich 
etwas Erfreuliches. Sie sind 

auch für ein öffentliches Unterneh
men zu bejahen, solange sie nicht 
aufgrund überhöhter bzw. nicht ge
rechtfertigter Preise durch Ausnut
zung einer Monopolstellung erzielt 
und sinnvoll für notwendige Investi
tionen verwandt werden. Leider ist 
nicht zu leugnen, daß die enorm 
hohen Überschüsse der Deut
schen Bundespost zu einem guten 
Teil auf einer falschen Beurteilung 
der finanziellen Entwicklung basie
ren. Besonders die drastischen 
Gebührenerhöhungen in den Jah
ren 1971 bis 1974 um 86 % haben 
zu Gewinnen der Bundespost bei
getragen, die vor allem die Tele
fonkunden in unverantwortlicher 
Weise belasten. Die enormen Ge
winne haben auch, wovor ich im
mer gewarnt habe, zur Begehrlich
keit des Bundesfinanzministers auf 
das Geld der Bundespost geführt.

Bekanntlich wurden die damali
gen Gebührenerhöhungen mit der 
Begründung vertreten, es solle ver
hindert werden, daß die Post über 
den Steuerzahler -  zur Deckung 
von Verlusten -  subventioniert
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werden müßte. Tatsächlich ist das 
Gegenteil eingetreten. Nicht der 
Steuerzahler oder, wenn man so 
will, der Bundeshaushalt mußte be
ansprucht werden, sondern es war 
der Telefonkunde, den man zur 
Ader ließ und bei überhöhten Ge
bühren zwang, den Bundeshaus
halt mit zu finanzieren, um die ver
fassungsmäßige Obergrenze der 
Verschuldung formal noch weiter 
hinauszuschieben.

Die Gewinnentwicklung der 
Deutschen Bundespost ist zu ein
deutig, als daß sie mit irgendwel
chen Argumenten verniedlicht wer
den könnte. Sie belief sich im Jahre 
1975 auf 0,63 Mrd. DM, 1976 auf 
1,18 Mrd. DM, 1977 auf 1,98 Mrd. 
DM, 1978 auf 2,09 Mrd. DM, und 
für 1979 wird ein Gewinn von 2,19 
Mrd. DM erwartet.

Überzeugender noch ist die Er
tragsentwicklung bei der Bundes
post, d. h. wenn man Gewinn, 
Rücklagen, Rückstellungen und 
Ablieferungen an den Bund zu
sammenaddiert. 1975 waren es 
3,14 Mrd. DM, 1976 4,03 Mrd. DM, 
1977 5,81 Mrd. DM, 1978 6,04

Mrd. DM, und für 1979 werden 7,0 
Mrd. DM erwartet.

Hieraus errechnet sich z. B. für 
1978 eine Umsatzrendite für die 
Bundespost von rd. 19 %, während 
sie bei der Industrie im gleichen 
Jahr bei etwa 5 % gelegen hat. Mit 
insgesamt 19,11 Mrd. DM erzielte 
die Bundespost in den letzten vier 
Jahren von 1975 bis 1978 Erträge, 
die wohl kaum bei dem Bürger auf 
Zustimmung stoßen werden.

Wir alle sind an einer finanziell 
gesunden Bundespost interessiert. 
Aber übermäßige Gewinne auf
grund überhöhter Gebühren, die 
nicht mehr dem Äquivalenzprinzip, 
d. h. dem Prinzip der Gleichwertig
keit bzw. Angemessenheit, ent
sprechen, verlangen ihren Abbau, 
und zwar, um es ganz deutlich zu 
sagen, nicht durch Überweisung an 
den Bundeshaushalt, sondern 
durch Senkung der Gebühren! So 
hat meine Fraktion im Bundestag 
bereits im November vergangenen 
Jahres einen entsprechenden An
trag auf Senkung der Fernmelde
gebühren gestellt. Leider waren 
Bundesregierung und Koalitions
parteien SPD/FDP bisher nicht be-
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reit, diesem Antrag zuzustimmen, 
obwohl man auch bei ihnen Ge
bührensenkungen für notwendig 
hält.

Ich meine, es sollte auch unmiß
verständlich die betriebswirtschaft
liche und verfassungsmäßige 
Zweifelhaftigkeit dieser Gebühren
politik herausgestellt werden. Der 
Bundespostminister selbst bestä
tigte einmal, daß die Gebührenpoli
tik auf die Erzielung kostengerech
ter Gebühren ausgerichtet sein 
müßte. Will der gleiche Postmini
ster tatsächlich behaupten, daß die 
jährlichen Milliardenüberschüsse 
der Bundespost aus den Taschen 
der Telefonkunden noch „kosten
gerecht” sind? Die Telefongebüh
ren sind doch seit Jahren weit 
überhöht, entsprechen nicht mehr 
dem Äquivalenzprinzip und sind 
vor den Bürgern mit gutem Gewis
sen nicht mehr zu verantworten. 
Gebühren, das weiß jeder Staats
bürger, werden vom Bürger für die 
Inanpruchnahme von öffentlichen 
Dienstleistungen verlangt. Diese 
Gebühren sind zur Deckung der 
Gebührenhaushalte bestimmt. Sie 
werden erhöht, wenn die Ausga
ben gewachsen sind und eine Un
terdeckung vorhanden ist. Bei der 
Bundespost ist es aber umgekehrt 
verlaufen. Es fehlt nicht an Geld 
zur Deckung der Ausgaben. Es ist 
vielmehr zuviel Geld aufgrund der 
Einnahmenpolitik, insbesondere 
der Gebührenerhöhungen, vorhan
den. Die hohen Überschüsse beim 
Fernmeldewesen sind die Folgen 
ungerechtfertigter Gebührenerhö
hungen.

Verfassungsmäßige Bedenken

Das nun wiederum hat zu einer 
Entwicklung geführt, die auch ver
fassungsmäßig bedenklich gewor
den ist. Die Begehrlichkeit des 
Bundesfinanzministers, finanzielle 
Überschüsse der Bundespost zur 
Finanzierung seines Bundeshaus
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halts zweckzuentfremden, macht 
die Postgebühren zu einer indirek
ten Steuer für die Postbenutzer. 
Gebühren der Bundespost sind 
nicht dazu da, Defizite der Staats
haushalte abzudecken bzw. zu hel
fen, die Verschuldungsgrenze for
mal weiter hinauszuschieben. Die 
Post kann also nur dann Gebühren 
erhöhen oder sie auf einem hohen 
Stand halten, wenn sie ihre Ausga
ben anders nicht bestreiten kann. 
Gebührenerhöhungen sind zu un
terlassen oder Gebühren sind zu 
senken, wenn eine Überdeckung 
vorhanden ist. Keinesfalls sind sie 
dazu da, zusätzliche Einnahmen 
für den Bund zu verschaffen.

Das aber beinhalten die jüngsten 
Beschlüsse des Bundeskabinetts 
über eine weitere Sonderabliefe
rung der Bundespost an den Bun
deshaushalt für 1980. Bereits im 
vergangenen Jahr wurde eine sol
che Sonderablieferung von
1,1 Mrd. DM verlangt, mit der zu
nächst glaubhaften Beteuerung, 
daß dieses eine Sonder- und Ein
zelmaßnahme sei. Kaum ist ein 
Jahr vergangen, da beschloß das
selbe Bundeskabinett eine weitere 
Sonderablieferung von 1,5 Mrd. 
DM für das Jahr 1980. Ein tatsäch
lich ungeheurer Vorgang, der als 
ein Bruch des Versprechens der 
Bundesregierung, aber auch als ei-

Die Autoren 
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ne Verfestigung der verfassungs
mäßig bedenklichen Abzweigung 
von Postgebühren an den Bundes
haushalt zu werten ist. Der Post
kunde, der auf eine gerechte Ge
bührensenkung wartet, wird prak
tisch mit einer Sondersteuer be
legt.

Es sollte daher für Regierung 
und Parlament unmißverständlich 
sein und bleiben, daß Gebührener
höhungen und Gebührenbeträge 
nur für die Deckung sinnvoller Aus
gaben des Gebührenhaushalts 
verwendet werden dürfen. Es ist 
nicht Rechtens, wenn sie für die Fi
nanzierung der öffentlichen Haus
halte herangezogen werden.

Verwendung der Gewinne

Wenn man von der Konfiskation 
eines Teils der Gewinne durch den 
Bund absieht, stellt sich die Frage, 
in welchem Maße die Post ihre Ge
winne selbst nutzt. Wurden die In
vestitionstätigkeiten zum Nutzen 
der Postkunden entsprechend for
ciert? Die Situation auf diesem Ge
biet zeigt deutlich, daß sie nicht in 
dem erforderlichen Maße für den 
stärkeren Ausbau des Fernmelde
netzes eingesetzt worden sind, ob
wohl z. B. die Telefonkunden fast 
täglich mit Engpässen konfrontiert 
werden. So erreichen im Jahre 
1979 die Investitionen in Fernmel
deanlagen mit rd. 5,4 Mrd. DM (oh
ne Eigenleistung) nominal erst das 
Niveau von 1971. Bei Berücksichti
gung der Preissteigerungen ist 
festzustellen, daß es noch eine 
Zeitlang dauern wird, bis das reale 
Investitionsvolumen von damals 
erreicht sein wird.

Zu einem guten Teil wurden die 
Überschüsse für den Ausgleich der 
Kostenunterdeckung im Postbe
reich und insbesondere zur Auf
stockung des Eigenkapitalanteils 
verwandt. Sicherlich ist ein gewis
ser innerbetrieblicher Kostenaus
gleich zwischen den einzelnen
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Dienstbereichen, d. h. in der Praxis 
zwischen dem Fernmelde- und 
dem Postbereich (Kostenunterdek- 
kung insbesondere im Brief-, Pa
ket-, Postzeitungs- und Geld
dienst) entsprechend der Mischkal
kulation in der Wirtschaft statthaft. 
Allerdings dürfte bei der Deutschen 
Bundespost das Maß des Tragba
ren bei einem Gesamtdefizit in den 
genannten Bereichen von über
3.3 Mrd. DM in 1978 überschritten 
sein. Dieser Betrag muß meines 
Erachtens reduziert werden, und 
zwar durch stärkere Rationalisie
rungsanstrengungen oder gege
benenfalls, wenn alle anderen 
Möglichkeiten ausgeschöpft sind, 
durch mäßige Gebührenerhöhun
gen im Postwesen.

Interessanter Sinneswandel

Im Zusammenhang mit der Ge
winn- und Ertragsentwicklung muß 
man auch die starke Aufstockung 
des Eigenkapitals sehen. Während 
die Deutsche Bundespost Ende 
1974 ein Eigenkapital von rd.
7.3 Mrd. DM hatte, was einem Ka
pitalanteil von rd. 15 % entsprach, 
waren es Ende 1978 bereits
22.3 Mrd. DM, die einem Eigenka
pitalanteil von rd. 38,3 % entspre
chen. Dies bedeutet, daß das Ei
genkapital innerhalb von vier Jah
ren um 15 Mrd. DM erhöht, d. h. 
mehr als verdreifacht werden 
konnte. In diesem Jahr soll es 
nochmals um rd. 3,5 Mrd. DM 
wachsen, womit sich der Eigenka
pitalanteil weiter auf rd. 42 bis 
43 % erhöhen würde. Die meisten 
Unternehmen der Wirtschaft wür
den sich glücklich schätzen, wenn 
sie über eine solche Eigenkapital
basis verfügen könnten! Erfreuli
cherweise haben aber die meisten 
Unternehmen kein Monopol, mit 
dessen Hilfe der Bürger ausgenutzt 
werden kann.

Interessant ist in diesem Zusam
menhang auch der Sinneswandel

insbesondere der SPD im Verhält
nis zu Gewinn und Eigenkapital 
beim Bundesunternehmen Deut
sche Bundespost. Während Ge
winne in der Wirtschaft bis vor kur
zem noch von dieser verteufelt 
wurden und für öffentliche Unter
nehmen kein Eigenkapital notwen
dig erschien, wird hier von einem 
SPD-Minister genau das Gegenteil 
praktiziert und mit den großen be
vorstehenden Aufgaben wie z. B. 
Verkabelung oder sonstige neue 
Dienste verteidigt. Man könnte hier 
das Thema noch erweitern und fra
gen, wo denn die Grenzen öffentli
cher Unternehmenstätigkeit sind -  
auch ein aktuelles Problem, wenn 
ich an die Auseinandersetzungen 
bei der Frage des Fernkopierens 
denke. Ich bin der Meinung, und 
damit sind wir in den letzten hun
dert Jahren gut gefahren, daß das, 
was die private Wirtschaft in der 
Lage ist zu erstellen und es meist 
auch preisgünstiger erstellt, ihr 
überlassen werden soll. Nur dort, 
wo sie zur Erstellung von Leistun
gen nicht in der Lage ist, soll der 
Staat bzw. öffentliche Unterneh
men helfend einspringen.

Zusammenfassend ist zu sagen: 
Die Bundespost ist in wesentlichen 
Teilbereichen ein Monopolunter
nehmen, das sich auf vielen Gebie
ten dem Wettbewerb nicht zu stel
len braucht. Das gilt vor allen Din
gen für das Fernmeldewesen. Aus 
dieser Monopolstellung ohne Wett
bewerb resultieren auch die hohen 
Gewinne und Erträge der letzten 
vier Jahre aufgrund der früheren 
maßlosen Gebührenerhöhungen. 
Das marktwirtschaftliche System 
verlangt aber, daß dort, wo nun 
einmal ein Monopol nicht zu umge
hen ist, sich das Monopol so ver
halten soll, als stünde es im Wett
bewerb. Hier kommen der Bundes
regierung und vor allen Dingen 
dem Bundespostminister eine ho
he Verantwortlichkeit zu.

Nach dem Postverwaltungsge
setz ist die Deutsche Bundespost 
gehalten, ihre Ausgaben durch ihre 
Einnahmen zu decken, worin die 
notwendigen Mittel für eine sinn
volle Investitionstätigkeit zum Nut
zen der Postkunden inbegriffen 
sind. Es dürfte den Maßgaben des 
Gesetzes widersprechen, wenn die 
Deutsche Bundespost aufgrund 
von jahrelang überhöhten Gebüh
ren sich anschickt, einen „Julius
turm” von Mitteln, sei es in Gestalt 
von Rücklagen und Rückstellun
gen -  sie betrugen Ende 1978 be
reits über 5 Mrd. DM -  oder Ge
winnen anzusammeln, und zwar zu 
Lasten der Telefonkunden. Des
halb ist für mich das Gebot der 
Stunde, die Fernsprechgebühren 
zu senken, die Telefonkunden zu 
entlasten und damit auch eine 
Zweckentfremdung von finanziel
len Mitteln, wie sie durch Überwei
sung von Milliardenbeträgen an 
den Bundeshaushalt geschehen ist 
und weiterhin geschehen soll, zu 
verhindern.

Wenig Augenmaß

Die Politik der Deutschen Bun
despost zeigte seit 1969 wenig Au
genmaß. Zuerst wurden unwahr
scheinliche Verluste gemacht, weil 
man glaubte aus dem vollen 
schöpfen zu können. Dann folgten 
Korrekturen in verschiedenen 
Etappen, die wieder über das nor
male Maß hinausgingen. So ent
standen Erträge, wie sie sonst viel
leicht nur bei kapitalistischen Mo
nopolunternehmen möglich sind. 
Nachdem sich alle Vorausberech
nungen als falsch erwiesen haben, 
hat man die logische Folgerung hö
herer Investitionen oder Gebühren
senkungen bzw. ein Mischsystem 
von beiden nicht gezogen, sondern 
man hat in verfassungsmäßig be
denklicher Art und Weise den Bun
deshaushalt subventioniert. Dies 
alles war keine Postpolitik zum 
Nutzen des Bürgers.

WIRTSCHAFTSDIENST 1979/VIII 369
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Kurt Gscheidle

Für eine solide Finanzstruktur

Die Deutsche Bundespost hat 
mit ihrem Jahresabschluß

1978 zum vierten Mal hintereinan
der ein positives Ergebnis vorge
legt. Der Gewinn betrug rund 2,1 
Mrd. DM. Dieser beachtliche Ge
winn stellt sowohl das Ergebnis der 
Erfolge der Dienstzweige mit 
Alleinbetriebsrechten als auch der
jenigen, die im Wettbewerb stehen, 
dar.

Die Deutsche Bundespost ist ge
setzlich zur Eigenwirtschaftlichkeit 
verpflichtet. Sie muß alle Verluste 
selbst tragen, dafür verbleiben ihr 
auch alle Gewinne. Jede Mark die
ser Gewinne wird entweder für In
vestitionen, Schuldentilgung oder 
für Gebührensenkungen verwen
det.

In ihrer Entscheidung, ob und 
wie sie Betriebsanlagen ausbaut, 
ist die Deutsche Bundespost nicht 
frei. Sie hat vielmehr die gesetzli
che Auflage, ihre Anlagen „in  gu
tem Zustand zu erhalten und tech
nisch und betrieblich den Anforde
rungen des Verkehrs entsprechend 
weiterzuentwickeln und zu vervoll
kommnen” (§ 2 Abs. 3 Postverwal- 
tungsgesetz (PostVwG)). Dieser 
gesetzliche Auftrag zwingt die 
Deutsche Bundespost -  auch in 
absehbarer Zukunft -  , Jahr für 
Jahr große Summen für die Anpas
sung ihrer Betriebseinrichtungen 
an den stark steigenden Verkehr 
und zur Modernisierung ihrer Anla
gen entsprechend dem raschen 
technischen Fortschritt zu investie

ren. So beliefen sich die Brutto
sachanlageinvestitionen im Rech
nungsjahr 1978 auf rund 7,3 Mrd. 
DM. Damit war die Deutsche Bun
despost wiederum wie in den ver
gangenen Jahren der größte Inve
stor unter allen Unternehmen der 
Bundesrepublik.

Zur Finanzierung dieser Investi
tionen mußte die Deutsche Bun
despost vor 1975 überwiegend 
Fremdmittel einsetzen. Mit den Ge
winnjahren ab 1975 trat die vom 
betriebswirtschaftlichen Stand
punkt aus unbedingt erforderliche 
Wende ein. Der Anteil der eigenen 
Mittel an dem gesamten Kapitalbe
darf der einzelnen Jahre übertraf 
erstmals wieder aufgenommene 
Fremdmittel. Die Schulden, die 
1974 eine Rekordhöhe von rund
41,2 Mrd. DM erreichten, konnten 
gegen Ende 1978 auf rund 35,9 
Mrd. DM abgebaut werden. Die Ei
genkapitalquote verbesserte sich 
in diesem Zeitraum von 15,1 % auf 
rund 37,3 %.

Differenzierende
Gewinnbetrachtung

Ohne die seit 1975 nach einer 
Kette von Verlustjahren erstmals 
wieder erzielten Gewinne und die 
vom Bund geleisteten Kapitalhilfen 
von rund 10,7 Mrd. DM wäre der 
Schuldenberg weiter angestiegen. 
Die anstelle dieser Eigenmittel auf
zunehmenden Fremdmittel hätten 
eine Zinslast verursacht, die die 
Gewinn- und Verlustrechnung auf

Jahre hinaus zusätzlich mit Hun
derten von Millionen DM belastet 
und das Eigenkapital weiter aufge
zehrt hätte. Ein Unternehmen, das 
sich wie die Deutsche Bundespost 
einer wachsenden Nachfrage an
zupassen hat, kann langfristig oh
ne Gewinne nicht existieren. Es sei 
denn, man würde bewußt in Kauf 
nehmen, daß die Schuldentilgung 
bzw. die Auffüllung des aufgezehr
ten Eigenkapitals von anderen, 
d. h. bei der Deutschen Bundes
post vom Steuerzahler, übernom
men würde.

Wie jedes andere Unternehmen 
benötigt die Deutsche Bundespost 
zu einer geordneten Vermögens
und Finanzwirtschaft einen gewis
sen Anteil von Eigenkapital. Nach 
dem Gutachten einer Sachverstän
digenkommission des Deutschen 
Bundestages sollte der Eigenkapi
talanteil wenigstens 50 % und 
nach Meinung der Bundesregie
rung mindestens ein Drittel betra
gen. Das würde bedeuten, daß 
nach Erreichen dieser Eigenkapi
talquoten -  je nach Standpunkt -  
die Hälfte bzw. mindestens ein 
Drittel der Neuinvestitionen mit Ge
winnen finanziert werden muß.

Dieser Maßstab läßt sich sinn
vollerweise nicht in jedem einzel
nen Jahr anlegen, denn seit 1948 
durchlief die Deutsche Bundespost 
finanziell fette und magere Jahre in 
wechselnder Folge. Entscheidend 
ist vielmehr, daß die Deutsche
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Bundespost im Durchschnitt, über 
mehrere Jahre gerechnet, einen 
Soll-Gewinn in Höhe von minde
stens einem Drittel der Neuinvesti
tionen erreicht, um die im Jahre 
1978 erstmals seit 1958 wieder er
reichte Minimalmarke von einem 
Drittel zu halten. Die Gewinne der 
letzten Jahre dürfen also nicht iso
liert gesehen und bewertet werden.

Hoher
Verschuldungsgrad

Obwohl die Deutsche Bundes
post ihr Ziel, eine Eigenkapitalquo
te von einem Drittel, im Rech
nungsjahr 1978 erreicht hat, ist ihre 
Finanzstruktur im Vergleich zu den 
deutschen Kapitalgesellschaften 
weiterhin unbefriedigend. Neben 
der Eigenkapitalquote ist der Ver
schuldungsgrad ein weiterer ge
bräuchlicher Maßstab zur Beurtei
lung der Kapitalstruktur. Er ist defi
niert als das Ergebnis der langfristi
gen Finanzschulden zur Bilanz
summe. Er beträgt Ende 1978 für 
die Deutsche Bundespost rund
56,3 %, während er bei den deut
schen Kapitalgesellschaften im 
Durchschnitt 20 % nicht überstei
gen dürfte. Der Grund für die im 
Vergleich zu den Kapitalgesell
schaften befriedigende Eigenkapi
talquote einerseits und den außer
ordentlich ungünstigen Verschul
dungsgrad andererseits liegt im 
wesentlichen in den beträchtlichen 
Pensionsrückstellungen der Kapi
talgesellschaften, die die Deutsche 
Bundespost nicht in alleiniger Zu
ständigkeit ausweisen kann. Wür
de die Deutsche Bundespost, wie 
die deutschen Kapitalgesellschaf
ten, Pensionsrücklagen bilden, 
dann würde ihr Eigenkapital ent
scheidend reduziert werden. Es er
scheint daher wirtschaftlich erfor
derlich, durch zusätzliche Eigenka
pitalbildung aus Gewinnen die Ka
pitalstruktur weiter zu verbessern, 
um dadurch den außerordentlich

hohen Verschuldungsgrad abzu
bauen.

Weiterhin muß man bei einer 
sachdienlichen Bewertung der in 
den letzten Jahren erzielten Ge
winne wissen, daß die Deutsche 
Bundespost im Gegensatz zu den 
Kapitalgesellschaften von wichti
gen steuerlichen Möglichkeiten 
keinen Gebrauch machen kann. 
Hätte sie solche Möglichkeiten, wie 
z. B. die Bildung von Pensions
rückstellungen und die degressive 
Abschreibung, in Anspruch neh
men können, wäre der Gewinn voll 
aufgezehrt worden. Das gilt für alle 
Gewinnjahre seit 1975. Hier zeigt 
sich, wie begrenzt die Ertragskraft 
der Deutschen Bundespost im Ver
gleich zu den deutschen Kapitalge
sellschaften noch ist, die in der Re
gel nach Nutzung der steuerlichen 
Möglichkeiten noch Gewinne von 
beachtlicher Höhe ausweisen kön
nen. Es kann daher nur gewünscht 
werden, daß die augenblickliche 
Gewinnphase nicht schon bald 
wieder in eine Verlustperiode ein
mündet. Denn nur eine solide Fi
nanzstruktur ermöglicht es, das öf
fentliche Unternehmen Deutsche 
Bundespost mit seinen rund 
500 000 Arbeitsplätzen im Interes
se der Bürger gesund und lei
stungsfähig zu erhalten.

Globale Kostendeckung

Eng verbunden mit den in der 
Öffentlichkeit stark diskutierten 
Problemen der Eigenwirtschaftlich
keit öffentlicher Unternehmen und 
der Höhe ihrer Gewinne ist die 
Auseinandersetzung darüber, ob 
von den öffentlichen Unternehmen 
eine globale Kostendeckung ihrer 
Ausgaben anzustreben ist oder ob 
jede Dienstleistung oder jedes Pro
dukt selbst kostendeckend zu sein 
hat.

Die Deutsche Bundespost ist 
sich der Problematik der Gesamt

kostendeckung wohl bewußt. Be
reits im „Gutachten der Sachver
ständigenkommission für die Deut
sche Bundespost vom 26. 1. 66” 
wird ausführlich das Für und Wider 
der globalen Kostendeckung, das 
ja zugleich auch ein Problem der 
Tarif- oder Gebührenpolitik ist, 
erörtert.

Die Sachverständigen forderten 
zunächst einmal, daß es das Ziel 
der Preispolitik der Deutschen 
Bundespost sein sollte, volle Ko
stendeckung -  einschließlich einer 
angemessenen, bei gleich risiko
reichen Investitionen (in der Indu
strie) üblichen Verzinsung des ein
gesetzten Kapitals — zu erzielen.

Der Grundsatz der Kostendek- 
kung besagt zunächst nur, daß die 
Bundespost als Gesamtunterneh
men alle ihre Kosten aus eigenen 
Erlösen decken sollte. Mit einer 
solchen Forderung ist jedoch für 
die Preispolitik eines Unterneh
mens mit Milliardenumsätzen und 
einem stark differenzierten Lei
stungsangebot wenig gewonnen. 
Die weitere Frage muß daher lau
ten, ob auch in den einzelnen 
Dienstzweigen der Post, in jedem 
für sich oder zumindest jeder Grup
pe zusammengehöriger Dienst
zweige (z. B. Postscheck- und 
Postsparkassendienst) die zuzu
rechnenden Kosten so weit wie ir
gend möglich selbst gedeckt wer
den sollten.

Abweichungen

Nun stellt bereits die eben zitier
te Sachverständigenkommission 
fest, daß es Ausnahmen vom 
Grundsatz der Kostendeckung ge
ben kann. Sie weist auch darauf 
hin, daß im Bereich der Deutschen 
Bundespost ein Kostenausgleich 
zwischen den Dienstzweigen nicht 
ihren gesetzlichen Aufgaben und 
Verpflichtungen widerspricht.

Das Problem der globalen Ko
stendeckung ist ja kein spezifisch
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postalisches oder ausschließlich 
das von öffentlichen Unternehmen. 
Es stellt sich auch in der Wirtschaft. 
Ohne den Anspruch auf Vollstän
digkeit zu erheben, sollen doch 
einige Gründe angeführt werden, 
warum manchmal vom Prinzip der 
Kostendeckung abgewichen wird. 
Diese Gründe subsumiert man oft 
unter dem Begriff der Gemeinwirt
schaftlichkeit.

□  Die Deutsche Bundespost hat 
nicht nur auf wenigen Gebieten Al
leinbetriebsrechte, sondern auch 
allgemeine Betriebspflichten. Sie 
muß im gesamten Betriebsgebiet 
präsent sein und ihre Leistungen 
zu einem Preis anbieten, d. h. eine 
individuelle Preisfestsetzung für je
de einzelne Leistung ist indiskuta
bel. Es leuchtet ein, daß die Brief
zustellung in Großstädten kosten
günstiger ist als im Landzustellbe- 
reich. Die Deutsche Bundespost 
muß jedoch einen Durchschnitts
preis nehmen, sie muß bereits in
nerhalb eines Dienstzweiges sub
ventionieren.

öffentlicher Auftrag

□  Aufgrund ihres öffentlichen Auf
trages und ihrer Betriebspflicht 
kann die Deutsche Bundespost 
nicht personalintensive Dienst
zweige einfach abstoßen. Die hohe 
Personalintensität im Postwesen 
(der Anteil der Personalkosten an 
den Gesamtkosten beträgt 71 %) 
ist die hauptsächliche Ursache der 
Kostenunterdeckung. Zudem ent
zieht sich der Postdienst einer 
weitgehenden Mechanisierung. Es 
bestände die Gefahr, daß sich an
dere Anbieter nur um die gewinn
bringenden Leistungen bemühen 
würden. Die Einstellung des Post
dienstes würde in der Öffentlichkeit 
auf wenig Verständnis stoßen.

□  Würde die Deutsche Bundes
post nicht den internen Kostenaus
gleich vornehmen, müßte der fi
nanzielle Ausgleich über den Bun

deshaushalt und damit über den 
Steuerzahler erfolgen. Mehr Ge
bührengerechtigkeit würde damit 
nicht erreicht werden.

□  Schließlich hat die Deutsche 
Bundespost die gesetzliche Aufla
ge, die Grundsätze der Wirt
schafts-, Sozial-, Verkehrs- und Fi
nanzpolitik der Bundesrepublik 
Deutschland zu beachten. Bei der 
Verfolgung dieser Grundsätze ist 
sie nicht völlig frei in ihrer Gebüh
renpolitik. Einige Gebühren sind 
als politisch-administrierte Preise 
anzusehen. Diese Gebühren ha
ben jedoch Subventionscharakter, 
sie richten sich nicht nach dem Ko
stendeckungsprinzip und erst recht 
nicht nach dem Rentabilitäts
maßstab (z. B. Zeitungsgebühren, 
Berlingebühr usw.).

Die Deutsche Bundespost ist 
sich also, wie bereits eingangs er
wähnt, der Problematik des Global
deckungsprinzips bewußt. Sie 
strebt für jeden Dienstzweig als 
langfristiges Unternehmensziel ko
stendeckende Gebühren an. Die
ses Ziel läßt sich aber nicht kurzfri
stig erreichen.

Durch die Gebührenmaßnahmen 
in den letzten Jahren wurde ein 
weiteres Auseinanderklaffen der 
Ertragslage in den Dienstzweigen 
aufgehalten. Die Gebührenerhö
hung im Postwesen bei gleichzeiti
ger Gebührensenkung im Fernmel
dewesen führte insgesamt zu er
heblichen Mindereinnahmen, trug 
also zu einer gerechteren Kosten
verteilung bei. Diese Politik wird 
fortgesetzt. Sie wird aber auch in 
absehbarer Zeit nicht zu einem völ
ligen Ausgleich und zu Kostendek- 
kungen in jedem Dienstzweig füh
ren können.

Haushaltszuweisungen

In der Öffentlichkeit wird nun 
häufig die Frage gestellt, ob die Zu
weisungen der Postgewinne in den 
Bundeshaushalt als versteckte

Steuern bezeichnet werden kön
nen.

Diese Fragestellung geht jedoch 
von falschen Voraussetzungen 
aus. Die Finanzregelungen des 
Bundes sehen keine Gewinnabfüh
rung des Sondervermögens Deut
sche Bundespost an den Bund vor. 
Freilich hat der Staat seit jeher aus 
dem Post- und Fernmeldewesen 
Mittel für den allgemeinen staatli
chen Finanzbedarf abgeschöpft.

Abgesehen von der Besteuerung 
der Umsätze der Deutschen 
Reichspost im Ersten Weltkrieg 
war die Ablieferung bis 1931 an 
den Reinüberschuß gebunden. 
Seitdem hat die Deutsche Reichs
post/Deutsche Bundespost 6 % % 
ihrer Betriebseinnahmen abzufüh
ren. Sehr aufschlußreich ist die 
amtliche Begründung zu § 8 
Reichspostfinanzgesetz 1924, wo
nach die Ablieferung dem Reich ei
nen angemessenen Anteil an den 
Erträgen garantieren und insoweit 
die Einführung einer demselben 
Zweck dienenden Steuer entbehr
lich machen sollte.

Während 1913 noch über 3 %  
der Reichseinnahmen aus den 
Überschüssen der Post herrührten, 
macht die Regelablieferungssum
me heute im Zeichen des Steuer
staates ca. 1 % des Bundeshaus
halts aus. Doch wird die Postablie
ferung in der Bedeutung für den 
Staatshaushalt zunehmend höher 
eingeschätzt und von bestimmter 
Seite als Instrument betrachtet, 
das entsprechend dem Finanzbe
darf des Bundes und im Rahmen 
der Umsatzsteuerverteilung Bund/ 
Länder zweckfungibel eingesetzt 
werden soll. So hat die Deutsche 
Bundespost in der Tat für das Jahr 
1979 aufgrund der Entscheidung 
des Bundeshaushaltsgesetzge
bers eine Sonderablieferung von
1,1 Mrd. DM zu zahlen, und nach 
dem Beschluß des Bundeskabi
netts vom 4. 7. 1979 soll die Deut
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sehe Bundespost im Jahre 1980 ei
ne Sonderablieferung in Höhe von 
1,5 Mrd. DM an den Bundeshaus
halt abführen.

Die Regelablieferung und die 
Sonderablieferung sind jedoch 
noch keine Steuern im Sinne des 
§ 3  der Abgabenordnung 1977. 
Nach der üblichen Definition sind 
Steuern Geldleistungen, die nicht 
eine Gegenleistung für eine beson
dere Leistung darstellen und von 
einem öffentlich-rechtlichen Ge
meinwesen zur Erzielung von Ein
nahmen allen auferlegt werden, bei 
denen der Tatbestand zutrifft, an 
den das Gesetz die Leistungs
pflicht knüpft; die Erzielung von 
Einnahmen kann Nebenzweck 
sein. Steuern dienen hauptsächlich 
zur Deckung des allgemeinen 
staatlichen Finanzbedarfs, neben
bei aber auch der Wirtschaftsbe
einflussung und Sozialgestaltung. 
Da mit der Ablieferung und der 
Sonderablieferung nur die Deut
sche Bundespost belastet ist, fehlt 
es an der Voraussetzung der Allge
meinheit der Steuer, so daß nur 
von einer steuerähnlichen Bela
stung gesprochen werden kann.

Grenzen der 
Sonderablieferung

Selbstverständlich gibt es außer 
den sich aus der wahren Vermö
gens- und Ertragslage ergebenden 
Grenzen weitere wirtschaftliche 
und rechtliche Grenzen für die Hö
he der Sonderablieferung:

□  Eine unverhältnismäßig hohe 
Sonderablieferung könnte als eine 
Umgehung der gesetzlich normier
ten, wohlbegründeten Steuerbe
freiungsvorschriften für die Deut
sche Bundespost aufgefaßt wer
den.

□  Eine überhöhte Sonderabliefe
rung könnte als Einstieg in die von 
der EG ln Brüssel nach Ablauf von 
Übergangsfristen verlangte Be
steuerung der Fernmeldeumsätze

aufgefaßt werden. In diesem Zu
sammenhang ist daran zu erin
nern, daß die Bundesregierung ein 
Nebeneinander von Umsatzsteuer 
und Ablieferung im Entwurf eines 
Postverfassungsgesetzes abge
lehnt hat.

□  Das ökonomische Gewicht der 
Freistellung der Deutschen Bun
despost von bestimmten Steuern 
wird weit überschätzt. Die gesamte 
Steuermehrbelastung bei Wegfall 
der Steuerbefreiungen ist für 1977 
mit ca. 500 Mill. DM ermittelt wor
den. Dagegen sind die gemeinwirt
schaftlichen Verpflichtungen und 
die betriebsfremden und politi
schen Lasten wesentlich höher zu 
bewerten, so daß die Deutsche 
Bundespost relativ nicht unterbe
steuert ist.
□  Der in der Gewinn- und Verlust
rechnung ausgewiesene Gewinn 
der Deutschen Bundespost ist kei
nesfalls zu vergleichen mit einem 
Gewinn im Sinne des Körper
schaftssteuergesetzes. Eine Steu
erprojektionsrechnung hat erge
ben, daß im Falle der Aufstellung 
einer Steuerbilanz ein Gewinn im 
Sinne des Ertragssteuerrechts 
nicht entstehen würde.

Daraus folgt, daß die steuerliche 
Belastung der Deutschen Bundes
post so ausbalanciert ist, daß die 
Ablieferungsregelung in Verbin
dung mit den Steuerbefreiungsvor
schriften und mit den verbliebenen 
ohnehin zu zahlenden Steuern ins
gesamt einen Betrag ausmacht, 

'der der Abgabenbelastung eines 
Großunternehmens der deutschen 
Industrie und Wirtschaft vergleich
bar ist.

In der amtlichen Begründung zu 
§ 29 des Haushaltsgesetzes 1979 
(BGBl. 11979, S. 205; Bundestags
drucks. 8/2469 vom 17. 1. 1979) 
wird dargelegt, daß die Sonderab
lieferung kein Dauerzustand für 
künftige Jahre werden darf, damit 
die Fernmeldegebühren nicht ei

nen Sondersteuercharakter be
kommen. Wir teilen diese Ansicht.

Soweit die Ablieferung als Um
satzsteuerersatz anzusehen ist, ist 
allerdings festzustellen, daß die 
Umsatzsteuersätze seit 1968 von 
10 auf 13 % erhöht worden sind. 
Die Forderung etwa, eine propor
tionale Anpassung der Ablieferung 
an die Entwicklung der Umsatz
steuersätze, also um 30 % vorzu
nehmen, geht indessen fehl. Eine 
Vergleichsrechnung würde erge
ben, daß bei einem von 10 auf 
13 % gestiegenen Umsatzsteuer
satz die Ablieferung allenfalls um 
18 % erhöht werden dürfte, weil 
Vorsteuerabzug und die übrigen 
Steuerbelastungen entsprechend 
berücksichtigt werden müßten. Das 
ergäbe höchstens einen von 6 % 
auf ca. 7,9 % erhöhten Abllefe- 
rungssatz zum 1. 7.1979. Zugege
benermaßen kann hieraus eine ge
wisse Berechtigung für die Sonder
ablieferung 1980 hergeleitet wer
den, weil sich in der Tat das Ge
wicht der Freistellung der Deut
schen Bundespost von der Um
satzsteuer zugunsten der Bundes
post verschoben hat.

Keine Telefonsteuer

Abschließend möchten wir noch
mals feststellen, daß die für 1980 
beschlossene Sonderablieferung 
an der Grenze zur Überbesteue
rung des Unternehmens liegt. Da 
der Unternehmensbereich Postwe
sen ohnehin nur 80 % seiner Ko
sten selbst erwirtschaften kann, 
müssen die Telefonkunden mit ih
ren Gebühren nicht nur die Milliar
dendefizite des Postwesens finan
zieren, sondern auch die gesamte 
Regelablieferung der Bundespost 
von rund 2,5 Mrd. DM sowie oben
drein die Sonderablieferung 1980 
tragen. Es wird nicht leicht sein, 
den Telefonkunden klar zu ma
chen, daß trotzdem der Tatbestand 
einer Telefonsteuer noch nicht er
füllt ist.
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